
Dienstliche Beurteilung
Beitrag von „DennisCicero“ vom 22. Januar 2025 09:01

Zitat von Dante

Bevor die dienstliche Beurteilung fertig gestellt wird, hat die oder der Beurteilende mit der
Lehrkraft ein Gespräch über den wahrgenommenen Aufgabenbereich und das Leistungs- und
Befähigungsbild zu führen. Nach Fertigstellung ist die Beurteilung der Lehrkraft bekanntzugeben
und auf ihren Wunsch hin mit ihr zu besprechen. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen
und zusammen mit der Beurteilung zu den Personalakten zu nehmen. (Quelle: Dienstliche
Beurteilung der Lehrkräfte

Gem. RdErl. d. MK u. d. MS v. 20.12.2011 - 14-03 002 (Nds.MBl. Nr.2/2012 S.72; SVBl. 2/2012
S.115), geändert durch Gem. RdErl. vom 14.3.2013 (Nds.MBl. Nr.12/2013 S.282; SVBl. 5/2013
S.177) - VORIS 20411 -)

Diese Regelung gilt in Niedersachsen, also ähnlich wie in NRW. Heißt also, du hast
bevor du deine Beurteilung ausgehändigt bekommen hast, unterschrieben das du diese
zur Kenntnis genommen hast.

Genau ich habe ein Formular unterschrieben wo ich bestätige, dass ich die Beurteilung erhalten
habe.
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